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VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE  
ZULASSUNG ZU DANPRÜFUNGEN 

gültig ab April 2022

AIKIDO FÖDERATION DEUTSCHLAND e.V.

Shodan
•  Minimum ein Jahr Praxis nach dem 1. Kyu.
•  Teilnahme an mindestens einem Regionallehrgang der AiFD innerhalb des letzten Jahres vor der Prüfung.
•  Unterschrift eines / einer höher graduierten Lehrers / Lehrerin der AiFD (in der Regel der Dojoleitung)  

auf dem Anmeldeformular.

Nidan
•  Minimum zwei Jahre Praxis nach dem 1. Dan.
•  Teilnahme an mindestens zwei Lehrgängen der AiFD in der Zeit nach der letzten Prüfung.  

Davon mindestens ein Regionallehrgang innerhalb des letzten Jahres vor der Prüfung. 
•  Unterschrift eines / einer höher graduierten Lehrers / Lehrerin der AiFD (in der Regel der Dojoleitung)  

auf dem Anmeldeformular.

Sandan
•  Minimum drei Jahre Praxis nach dem 2. Dan.
•  Teilnahme an mindestens drei Lehrgängen der AiFD in der Zeit nach der letzten Prüfung.  

Davon mindestens ein Regionallehrgang innerhalb des letzten Jahres vor der Prüfung. 
•  Unterschrift eines / einer höher graduierten Lehrers / Lehrerin der AiFD (in der Regel der Dojoleitung)  

auf dem Anmeldeformular.

Yondan
•  Minimum vier Jahre Praxis nach dem 3. Dan.
•  Teilnahme an mindestens vier Lehrgängen der AiFD in der Zeit nach der letzten Prüfung.  

Davon mindestens ein Regionallehrgang innerhalb des letzten Jahres vor der Prüfung. 
•  Unterschrift eines / einer höher graduierten Lehrers / Lehrerin der AiFD (in der Regel der Dojoleitung)  

auf dem Anmeldeformular.

Die Vorbereitung auf die Dan-Prüfungen erfordert eine intensive Vorbereitungszeit von in der Regel mindestens 
einem Jahr in Abstimmung mit kompetenten Unterrichtenden der Aikido Föderation. Die auf dem Antragsformular 
unterschreibenden Lehrer*innen bestätigen durch ihre Unterschrift die intensive Vorbereitung des Prüflings und 
den für die Prüfung notwendigen Ausbildungsstand.

Als Prüfungsvoraussetzung können Regionallehrgänge, Juryseminare und Lehrer*innenfortbildungen besucht 
werden. Als Prüfungsvoraussetzung für den 3. und 4. Dan kann jeweils auch ein Lehrgang bei einem Shihan des 
Aikikai Honbu besucht werden. Bei der Angabe zur Zahl der Lehrgänge wird von einer üblichen Lehrgangszeit 
von zwei Tagen ausgegangen.


